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Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) richtet als zuständige 
Behörde ein Verfahren zur Festlegung eines einheitlichen Ablaufdatums 
für mehrere Berechtigungen und Vermerke ein. 

Inhaber von Fluglotsenlizenzen nach ATCO.B.005 (Antragsteller) 
können formlos die Zusammenlegung von Ablaufdaten für folgende Ein-
tragungen beantragen: 

• Berechtigungen nach ATCO.B.020 
• Sprachkompetenzvermerke nach ATCO.B.030 
• Ausbildervermerke nach ATCO.C.005 
• Beurteilervermerke nach ATCO.C.045 

Der Antrag ist elektronisch per Email an license@baf.bund.de zu stellen. 

Die Gültigkeitszeiträume der betreffenden Berechtigungen und Vermerke 
dürfen nicht verlängert werden. Daher wird das früheste Ablaufdatum der 
zur Zusammenlegung beantragten Eintragungen ermittelt und die anderen 
Gültigkeitszeiträume auf das früheste Datum gekürzt. 

Für den ersten Verlängerungsantrag nach der Zusammenlegung der Ab-
laufdaten ist jeweils Folgendes (ggf. zusätzlich) nachzuweisen: 

• Bei Berechtigungen: Erbringen der Mindeststunden und Teilnah-
me an Auffrischungsschulungen nach ATCO.D.080 in den vor-
hergehenden 12 (bei Kürzung des Gültigkeitszeitraumes um ein 
Jahr und mehr) bzw. 24 Monaten (bei Kürzung des Gültigkeits-
zeitraumes von weniger als einem Jahr), Kompetenzbeurteilungen 
in den vorhergehenden 3 Monaten (s. Skizze Stundennachweis 
Berechtigungsverlängerung) 

• Bei Sprachkompetenzvermerken: Sprachkompetenzbeurtei-
lung(en) in den vorhergehenden 3 Monaten 
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• Bei Ausbilder- und Beurteilervermerken: Teilnahme an Auffri-
schungsschulungen in den vorhergehenden 12 Monaten 

Sofern der Antrag auf Zusammenlegung zeitgleich mit einem anderen 
Antrag (z. B. Verlängerung eines Ausbildervermerks) gestellt wird, wird 
er nachrangig bearbeitet. 

 
Im Auftrag 
 
 
 
Tobias Wulff 
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